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VORWORT

 Das Buch „Wirtschaftsrecht für Bankberufe“ ist eine systematisch geordnete Sammlung 
von bankrelevanten Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Abkommen zwischen Kreditin-
stituten und Geschäftsbedingungen. Bei den abgedruckten Gesetzen und Verordnungen 
wurden diejenigen Paragraphen- bzw. Artikel ausgewählt, die für das Grundverständnis der 
Rechtsgebiete und der bankbetrieblichen Abläufe unabdingbar sind. Die Abkommen, Richt-
linien und Geschäftsbedingungen wurden in voller Länge übernommen. 

Die systematische Übersicht der Rechtsgebiete und das detaillierte Stichwortverzeichnis 
ermöglichen dem Nutzer einen schnellen und selbstständigen Zugang zu den wesentlichen 
Vorschriften. Damit wird es vor allem für Auszubildende der Kreditinstitute leichter, das 
bankbetriebliche Geschehen rechtlich nachzuvollziehen, sich die rechtlichen Grundlagen 
anzueignen und Probleme selbständig zu lösen.  

 Für wen ist diese Textsammlung geeignet?

 • insbesondere für Auszubildende der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute

 • für Studierende

 • für Fachlehrer und Dozenten der Bankbetriebslehre 

 • für Mitarbeiter der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute

 Wie ist das Buch aufgebaut?

Die Sammlung ist nach acht Rechtsgebieten geordnet. Ausgehend vom grundlegenden 
Bankrecht (1) werden die zentralen bankbetrieblichen Geschäftsbereiche in Zahlungsver-
kehr (2), Mittelbeschaffung und Kreditgeschäft (3), Effektengeschäft (4) und Außenhandels-
geschäft (5) gegliedert und die einschlägigen Rechtsquellen entsprechend zugeordnet.

Daneben sind die für das „Verhältnis zwischen Privaten“ grundlegenden Vorschriften des 
Zivilrechts (6) dargestellt. Das Rechtsgebiet Arbeits- und Sozialrecht (7) widmet sich den 
Vorschriften, die für das Verhältnis zwischen der Bank als Arbeitgeber und ihren Mitar-
beitern als Arbeitnehmern maßgebend sind. Der Abschnitt Steuerrecht (8) stellt die für die 
Besteuerung maßgeblichen Vorschriften dar, die sowohl für das operative Bankgeschäft der 
Institute als auch für deren Kundengeschäft von Bedeutung sind. 

 Neuerungen in der 20. Auflage.

Mit dem Erscheinen dieses Buches können Sie auch eine digitale Version für die Europathek 
erwerben. Weitere Informationen unter www.europa-lehrmittel.de/digital.

Die Gesetzesänderungen und die Aktualisierung der bankrelevanten Bedingungen und 
Abkommen wurden bis zum 1. Januar 2022 berücksichtigt. Eine Übersicht über die wichtig-
sten Änderungen gegenüber der 19. Auflage findet der Nutzer auf der Rückseite des Buches 
und in detaillierter Form in einer besonderen Übersicht vor dem Stichwortverzeichnis.

 Ihre Meinung ist uns wichtig. 

Wir freuen uns auf einen lebendigen Austausch mit Nutzern dieses Werkes und sind offen 
für Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge. Wenn Sie mithelfen möchten, diese 
Sammlung für kommende Auflagen weiter zu verbessern, dann schreiben Sie uns unter:  
lektorat@europa-lehrmittel.de  

Massenbachhausen, im Januar 2022 Redaktion und Bearbeiter
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Systematische Übersicht 1–4

Rechtsgebiete Rechtsquellen

1
Grundlegendes 
Bankrecht

1.1 KWG – 1.2 BBankG – 1.3 AGB Banken – 
1.4 GwG – 1.5 PfandBG – 1.6 Datenschutz- Grund-
verordnung –  1.6a BDSG – 1.7 frei – 1.8 Fin DAG   
1.9 ZugangsBed. für elektronische Medien

2

Zahlungsverkehr
Konto
Bargeldloser Zahlungsverkehr

2.1 Bedingungen für Gemeinschaftskonten

2.2 Abkommen über die SEPA-Inlandsüberweisung  
2.3 Überweisungsbedingungen –  
2.3a Echtzeitüberweisung  
2.3b Zahlungskontengesetz 
2.4 Abkommen über die Kontenwechselhilfe –  
2.5 frei – 2.6 frei – 2.7 Debitkarten Bedingungen –  
2.8 frei –2.9 Kreditkarten Bedingungen – 2.10 Elec-
tronic Broking Service – 2.11 Sepa-Basislastschrift-
verfahren – 2.12 Sepa-Firmenlastschriftverfahren –  
2.13 Bedingungen Kapitalertragssteuerbuchungen

3

Mittelbeschaffung und Kreditgeschäft
Einlagen

Sparförderung und 
Vermögensbildung

Kreditgeschäft

Refinanzierung

3.1 RechKredV – 3.2a SparverkehrBed (Spark.) –
3.2b SparkontenBed. (Kreditbanken) –  
3.2c Bedingungen für die SparCard –  
3.3 AnderkontenBed.

3.4a BausparkG – 3.4b frei – 3.5a Fünftes 
VermBG – 3.5b VermBDV – 3.6 WoPG

3.7 Liquiditätsverordnung –
3.8 Beleihungsgrundsätze – 3.9 Preisangaben-
verordnung – 3.10 Avalbedingungen –  
3.11 frei – 3.12 Emissionsbedingungen des   
Bundes – 3.13 Verfahrensregeln für Tender – 
3.14 Mindestreserve (EZB-Verordnung)

4

Anlagen und Vorsorge
Effektenhandel

Depotgeschäft
Kapitalanlagegesetzbuch
Versicherungen

4.1 WpHG – 4.1a Grundsätze der Auftragsausführung 
4.1b WpDVerOV – 4.2 BörsG –  
4.3 Bedingungen Frank furter Wertpapierbörse –  
4.3a Bedingungen für Wertpapier geschäfte –  
4.4 Sonderbedingungen Finanztermin geschäfte –  
4.4a Verlustrisiken bei  Finanztermingeschäften –  
4.4b Eurex Frankfurt AG

4.5 DepotG 

4.8 KAGB

4.9 Versicherungsvertragsgesetz 
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Systematische Übersicht 5–8

Rechtsgebiete Rechtsquellen

5

Außenhandels- 
Geschäfte

5.1 Einheitliche Richtlinien Inkassi (ERI) –
5.2  Einheitliche Richtlinien Dokumenten- 

akkreditive (ERA und elektronische ERA)
5.3 Incoterms 2020
5.4 Außenwirtschaftsgesetz 
5.5 Außenwirtschaftsverordnung

6

Zivilrecht

Bürgerliches Recht und 
Einführungsgesetz zum BGB
Zivilprozeßrecht

Allgemeines Handelsrecht
Kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften

Notleidende Unternehmen

6.1 BGB

6.1a EGBGB

6.2 ZPO

6.3 HGB – 6.4 PartGG – 6.5 ProdHaftG 

6.6 AktG – 6.6a SEAG – 6.7 GmbHG – 6.8 GenG

6.9 InsO

7

Arbeits- und Sozialrecht

Regelungen zum Arbeits- 
verhältnis, einschl. allgemeiner 
Arbeitsschutzgesetze

Betriebsverfassung und 
Mitbestimmung

Arbeitsschutz besonderer 
Personenkreise

7.1 TVG – 7.2 BBiG – 7.3 Nachweisgesetz – 
7.4 KSchG – 7.5 EntgeltFZG – 7.5a MiLog
7.6 ArbZG – 7.7 BUrlG – 7.8 TzBfG –
7.9 ArbGG

7.10 BetrVG – 7.11 DrittelbG – 7.12 MitbestG 

7.13 JArbSchG – 7.14 MuSchG 
7.15 AGG

8

Steuerrecht

Anhang

Stichwortverzeichnis

8.1 AO – 8.2 BewG – 
8.3 EStG – 8.3a ESt-Tab – 
8.4 SolZG – 
8.5 ZIV – 8.6 KStG – 
8.7 ErbStG – 8.8 ErbStDV

Änderungen gegenüber 19. Auflage



Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften (§§ 1–9)1.1 KWG § 1

Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG)
In der Neufassung vom 9. September 1998 mit Änderungen bis 01.01.2022

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften (§§ 1–9)

1. Kreditinstitute,
Finanzdienstleistungsinstitute,
Finanzholding-Gesellschaften,
gemischte Finanzholding-
Gesellschaften, Finanzkonglomerate,
gemischte Unternehmen sowie
Finanzunternehmen

§ 1. Begriffsbestimmungen. (1) Kreditinsti-
tute sind Unternehmen, die Bankgeschäfte ge-
werbsmäßig oder in einem Umfang betreiben,
der einen in kaufmännischer Weise eingerich-
teten Geschäftsbetrieb erfordert. Bankge-
schäfte sind
1. die Annahme fremder Gelder als Einlagen

oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gel-
der des Publikums, sofern der Rückzah-
lungsanspruch nicht in Inhaber- oder Order-
schuldverschreibungen verbrieft wird, ohne
Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet wer-
den (Einlagengeschäft),

1a. die in § 1 Abs. 1 Satz 2 des Pfandbriefgeset-
zes bezeichneten Geschäfte (Pfandbriefge-
schäft),

2. die Gewährung von Gelddarlehen und Ak-
zeptkrediten (Kreditgeschäft);

3. der Ankauf vonWechseln und Schecks (Dis-
kontgeschäft),

4. die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung (Finanzkommissionsge-
schäft),

5. die Verwahrung und die Verwaltung von
Wertpapieren für andere (Depotgeschäft),

6. die Tätigkeit als Zentralverwahrer im Sinne
des Absatzes 6,

7. die Eingehung der Verpflichtung, zuvor ver-
äußerte Darlehensforderungen vor Fällig-
keit zurückzuerwerben,

8. die Übernahme von Bürgschaften, Garan-
tien und sonstigen Gewährleistungen für
andere (Garantiegeschäft),

9. die Durchführung des bargeldlosen Scheck-
einzugs (Scheckeinzugsgeschäft), des
Wechseleinzugs (Wechseleinzugsgeschäft)
und die Ausgabe von Reiseschecks (Reise-
scheckgeschäft),

10. die Übernahme von Finanzinstrumenten für
eigenes Risiko zur Plazierung oder die Über-
nahme gleichwertiger Garantien (Emis-
sionsgeschäft),

11. (weggefallen)
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12. die Tätigkeit als zentrale Gegenpartei im
Sinne von Absatz 31.

(1a) Finanzdienstleistungsinstitute sind Un-
ternehmen, die Finanzdienstleistungen für an-
dere gewerbsmäßig oder in einem Umfang er-
bringen, der einen in kaufmännischer Weise
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, und
die keine Kreditinstitute sind. Finanzdienstleis-
tungen sind
1. die Vermittlung von Geschäften über die

Anschaffung und die Veräußerung von Fi-
nanzinstrumenten (Anlagevermittlung),

1a. die Abgabe von persönlichen Empfehlun-
gen an Kunden oder deren Vertreter, die
sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanz-
instrumenten beziehen, sofern die Empfeh-
lung auf eine Prüfung der persönlichen Um-
stände des Anlegers gestützt oder als für ihn
geeignet dargestellt wird und nicht aus-
schließlich über Informationsverbreitungs-
kanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt
gegeben wird (Anlageberatung),

1b. der Betrieb eines multilateralen Systems,
das die Interessen einer Vielzahl von Perso-
nen am Kauf und Verkauf von Finanzinstru-
menten innerhalb des Systems und nach
festgelegten Bestimmungen in einer Weise
zusammenbringt, die zu einemVertrag über
den Kauf dieser Finanzinstrumente führt
(Betrieb eines multilateralen Handelssys-
tems),

1c. das Platzieren von Finanzinstrumenten
ohne feste Übernahmeverpflichtung (Plat-
zierungsgeschäft),

1d. der Betrieb eines multilateralen Systems,
bei dem es sich nicht um einen organisierten
Markt oder ein multilaterales Handelssys-
tem handelt und das die Interessen einer
Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von
Schuldverschreibungen, strukturierten Fi-
nanzprodukten, Emissionszertifikaten oder
Derivaten innerhalb des Systems auf eine
Weise zusammenführt, die zu einem Ver-
trag über den Kauf dieser Finanzinstru-
mente führt (Betrieb eines organisierten
Handelssystems),

2. die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlußvermittlung),

3. die Verwaltung einzelner in Finanzinstru-
menten angelegter Vermögen für andere
mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfo-
lioverwaltung),
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4. der Eigenhandel durch das
a) kontinuierliche Anbieten des An- und
Verkaufs von Finanzinstrumenten zu
selbst gestellten Preisen für eigene Rech-
nung unter Einsatz des eigenen Kapitals,

b) häufige organisierte und systematische
Betreiben von Handel für eigene Rech-
nung in erheblichem Umfang außerhalb
eines organisierten Marktes oder eines
multilateralen oder organisierten Han-
delssystems, wenn Kundenaufträge au-
ßerhalb eines geregelten Marktes oder
eines multilateralen oder organisierten
Handelssystems ausgeführt werden,
ohne dass ein multilaterales Handelssys-
tem betrieben wird (systematische Inter-
nalisierung),

c) Anschaffen oder Veräußern von Finanz-
instrumenten für eigene Rechnung als
Dienstleistung für andere oder

d) Kaufen oder Verkaufen von Finanzinstru-
menten für eigene Rechnung als unmit-
telbarer oder mittelbarer Teilnehmer ei-
nes inländischen organisierten Marktes
oder eines multilateralen oder organisier-
ten Handelssystems mittels einer hoch-
frequenten algorithmischen Handels-
technik, die gekennzeichnet ist durch
aa) eine Infrastruktur zur Minimierung

von Netzwerklatenzen und anderen
Verzögerungen bei der Orderüber-
tragung (Latenzen), die mindestens
eine der folgenden Vorrichtungen für
die Eingabe algorithmischer Aufträge
aufweist: Kollokation, Proximity Hos-
ting oder direkter elektronischer
Hochgeschwindigkeitszugang,

bb) die Fähigkeit des Systems, einen Auf-
trag ohne menschliche Intervention
im Sinne des Artikels 18 der Delegier-
ten Verordnung (EU) 2017/565 der
Kommission vom 25. April 2016 zur
Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU
des Europäischen Parlaments und des
Rates in Bezug auf die organisatori-
schen Anforderungen an Wertpapier-
firmen und die Bedingungen für die
Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in
Bezug auf die Definition bestimmter
Begriffe für die Zwecke der genann-
ten Richtlinie (ABl. L 87 vom
31.3.2017, S. 1) in der jeweils gelten-
den Fassung, einzuleiten, zu erzeu-
gen, weiterzuleiten oder auszuführen
und

cc) ein hohes untertägiges Mitteilungs-
aufkommen im Sinne des Artikels 19
der Delegierten Verordnung (EU)
2017/565 in Form von Aufträgen,
Kursangaben oder Stornierungen
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auch ohne dass eine Dienstleistung für
andere vorliegt (Hochfrequenzhandel),

5. die Vermittlung von Einlagengeschäften
mit Unternehmenmit Sitz außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (Drittstaaten-
einlagenvermittlung),

6. die Verwahrung, die Verwaltung und die
Sicherung von Kryptowerten oder privaten
kryptografischen Schlüsseln, die dazu die-
nen, Kryptowerte für andere zu halten, zu
speichern oder darüber zu verfügen, sowie
die Sicherung von privaten kryptografi-
schen Schlüsseln, die dazu dienen, Krypto-
wertpapiere für andere nach § 4 Absatz 3
des Gesetzes über elektronische Wertpa-
piere zu halten, zu speichern oder darüber
zu verfügen (Kryptoverwahrgeschäft),

7. der Handel mit Sorten (Sortengeschäft),
8. die Führung eines Kryptowertpapierregis-

ters nach § 16 des Gesetzes über elektroni-
sche Wertpapiere (Kryptowertpapierregis-
terführung),

9. der laufende Ankauf von Forderungen auf
der Grundlage von Rahmenverträgen mit
oder ohne Rückgriff (Factoring),

10. der Abschluss von Finanzierungsleasing-
verträgen als Leasinggeber und die Verwal-
tung von Objektgesellschaften im Sinne des
§ 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 17 außerhalb
der Verwaltung eines Investmentvermö-
gens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapital-
anlagegesetzbuchs (Finanzierungsleasing),

11. die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten außerhalb der Verwal-
tung eines Investmentvermögens im Sinne
des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs für eine Gemeinschaft von Anlegern,
die natürliche Personen sind, mit Entschei-
dungsspielraum bei der Auswahl der Fi-
nanzinstrumente, sofern dies ein Schwer-
punkt des angebotenen Produktes ist und zu
dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an
der Wertentwicklung der erworbenen Fi-
nanzinstrumente teilnehmen (Anlagever-
waltung),

12. die Verwahrung und die Verwaltung von
Wertpapieren ausschließlich für alternative
Investmentfonds (AIF) im Sinne des § 1 Ab-
satz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs (einge-
schränktes Verwahrgeschäft).

Die Anschaffung und die Veräußerung von Fi-
nanzinstrumenten für eigene Rechnung, die
nicht Eigenhandel im Sinne des § 1 Absatz 1a
Satz 2 Nummer 4 ist (Eigengeschäft), gilt als Fi-
nanzdienstleistung, wenn das Eigengeschäft
von einem Unternehmen betrieben wird, das
1. dieses Geschäft, ohne bereits aus anderem
Grunde Institut oder Wertpapierinstitut zu
sein, gewerbsmäßig oder in einem Umfang
betreibt, der einen in kaufmännischer Weise
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eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert,
und

2. einer Instituts-, einer Finanzholding- oder ge-
mischten Finanzholding-Gruppe oder einem
Finanzkonglomerat angehört, der oder dem
ein CRR-Kreditinstitut angehört.

Ein Unternehmen, das als Finanzdienstleistung
geltendes Eigengeschäft nach Satz 3 betreibt,
gilt als Finanzdienstleistungsinstitut. Die Sät-
ze 3 und 4 gelten nicht für Abwicklungsanstal-
ten nach § 8a Absatz 1 Satz 1 des Stabilisie-
rungsfondsgesetzes. Ob ein häufiger systemati-
scher Handel im Sinne des Satzes 2 Nummer 4
Buchstabe b vorliegt, bemisst sich nach der Zahl
der Geschäfte außerhalb eines Handelsplatzes
im Sinne des § 2 Absatz 22 des Wertpapierhan-
delsgesetzes (OTC-Handel) mit einem Finanz-
instrument zur Ausführung von Kundenaufträ-
gen, die für eigene Rechnung durchgeführt
werden. Ob ein Handel in erheblichem Umfang
im Sinne des Satzes 2 Nummer 4 Buchstabe b
vorliegt, bemisst sich entweder nach demAnteil
des OTC-Handels an dem Gesamthandelsvolu-
men des Unternehmens in einem bestimmten
Finanzinstrument oder nach demVerhältnis des
OTC-Handels des Unternehmens zum Gesamt-
handelsvolumen in einem bestimmten Finanz-
instrument in der Europäischen Union. Die Vo-
raussetzungen der systematischen Internalisie-
rung sind erst dann erfüllt, wenn sowohl die in
den Artikeln 12 bis 17 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2017/565 bestimmte Obergrenze für
häufigen systematischen Handel als auch die in
der vorgenannten Delegierten Verordnung be-
stimmte einschlägige Obergrenze für den Han-
del in erheblichem Umfang überschritten wer-
den oder wenn ein Unternehmen sich freiwillig
den für die systematische Internalisierung gel-
tenden Regelungen unterworfen und einen ent-
sprechenden Erlaubnisantrag bei der Bundes-
anstalt gestellt hat.
(1b) Institute im Sinne dieses Gesetzes sind

Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinsti-
tute.
(2) Geschäftsleiter im Sinne dieses Gesetzes

sind diejenigen natürlichen Personen, die nach
Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur
Führung der Geschäfte und zur Vertretung ei-
nes Instituts oder eines Unternehmens in der
Rechtsform einer juristischen Person oder einer
Personenhandelsgesellschaft berufen sind.
(3) Finanzunternehmen sind Unternehmen,

die keine Institute und keine Kapitalverwal-
tungsgesellschaften oder extern verwaltete In-
vestmentgesellschaften sind und deren Haupt-
tätigkeit darin besteht,
1. Beteiligungen zu erwerben und zu halten,
2. Geldforderungen entgeltlich zu erwerben,
3. Leasing-Objektgesellschaft im Sinne des § 2
Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 zu sein,
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4. (weggefallen)
5. mit Finanzinstrumenten für eigene Rechnung
zu handeln,

6. andere bei der Anlage in Finanzinstrumenten
zu beraten,

7. Unternehmen über die Kapitalstruktur, die
industrielle Strategie und die damit verbun-
denen Fragen zu beraten sowie bei Zusam-
menschlüssen und Übernahmen von Unter-
nehmen diese zu beraten und ihnen Dienst-
leistungen anzubieten oder

8. Darlehen zwischen Kreditinstituten zu ver-
mitteln (Geldmaklergeschäfte).

Das Bundesministerium der Finanzen kann
nach Anhörung der Deutschen Bundesbank
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, weitere Unter-
nehmen als Finanzunternehmen bezeichnen,
deren Haupttätigkeit in einer Tätigkeit besteht,
um welche die Liste in Anhang I der Richtlinie
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang
zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Be-
aufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpa-
pierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/
87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/
48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom
27.6.2013, S. 338; L 208 vom 2.8.2013, S. 73; L 20
vom 25.1.2017, S. 1; L 203 vom 26.6.2020, S. 95),
die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/2034
(ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64) geändert wor-
den ist.
(3a) Datenbereitstellungsdienste im Sinne

dieses Gesetzes sind genehmigte Veröffentli-
chungssysteme und genehmigte Meldemecha-
nismen im Sinne des § 2 Absatz 37 und 39 des
Wertpapierhandelsgesetzes.
(3b) aufgehoben
(3c) 1Ein Institut ist bedeutend, wenn seine

Bilanzsumme im Durchschnitt zu den jeweili-
gen Stichtagen der letzten vier abgeschlosse-
nen Geschäftsjahre 15 Milliarden Euro über-
schritten hat. 2Als bedeutende Institute gelten
stets
1. Institute, die eine der Bedingungen gemäß
Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom
15. Oktober 2013 zur Übertragung besonde-
rer Aufgaben im Zusammenhang mit der
Aufsicht über Kreditinstitute auf die Euro-
päische Zentralbank (ABl. L 287 vom
29.10.2013, S. 63; L 218 vom 19.8.2015, S. 82)
erfüllen,

2. Institute, die als potentiell systemrelevant im
Sinne des § 12 eingestuft wurden, und

3. Finanzhandelsinstitute gemäß § 25f Absatz 1.
(3d) 1CRR-Kreditinstitute im Sinne dieses

Gesetzes sind Kreditinstitute im Sinne des Arti-
kels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und
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des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsan-
forderungen an Kreditinstitute und zur Ände-
rung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L
176 vom 27.6.2013, S. 1; L 208 vom 2.8.2013,
S. 68; L 321 vom 30.11.2013, S. 6; L 193 vom
21.7.2015, S. 166; L 20 vom 25.1.2017, S. 3; L 13
vom 17.1.2020, S. 58), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2020/873 (ABl. L 204 vom
26.6.2020, S. 4) geändert worden ist; ein Unter-
nehmen, das CRR-Kreditinstitut ist, ist auch
Kreditinstitut im Sinne dieses Gesetzes. 2Wert-
papierinstitute sind Unternehmen im Sinne des
§ 2 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes.
3E-Geld-Institute sind Unternehmen im Sinne
des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes.
(3e) Wertpapier- oder Terminbörsen im

Sinne dieses Gesetzes sind Wertpapier- oder
Terminmärkte, die von den zuständigen staatli-
chen Stellen geregelt und überwacht werden,
regelmäßig stattfinden und für das Publikum
unmittelbar oder mittelbar zugänglich sind, ein-
schließlich
1. ihrer Betreiber, wenn deren Haupttätigkeit
im Betreiben von Wertpapier- oder Termin-
märkten besteht, und

2. ihrer Systeme zur Sicherung der Erfüllung
der Geschäfte an diesen Märkten (Clearing-
stellen), die von den zuständigen staatlichen
Stellen geregelt und überwacht werden.
(4) Herkunftsstaat ist der Staat, in dem die

Hauptniederlassung eines Instituts zugelassen
ist.
(5) Als Aufsichtsbehörde im Sinne dieses

Gesetzes gilt
1. die Europäische Zentralbank, soweit sie in
Ausübung ihrer gemäß Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe a bis i und Artikel 4 Absatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates
vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung be-
sonderer Aufgaben im Zusammenhang mit
der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Eu-
ropäische Zentralbank (ABl. L 287 vom
29.10.2013, S. 63) übertragenen Aufgaben
handelt und diese Aufgaben nicht gemäß Ar-
tikel 6 Absatz 6 dieser Verordnung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (Bundesanstalt) wahrgenommen wer-
den,

2. die Bundesanstalt, soweit nicht die Europäi-
sche Zentralbank nach Nummer 1 als Auf-
sichtsbehörde im Sinne dieses Gesetzes gilt.
(5a) Der Europäische Wirtschaftsraum im

Sinne dieses Gesetzes umfaßt die Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sowie die anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum. Drittstaaten im
Sinne dieses Gesetzes sind alle anderen Staa-
ten.
(5b) (weggefallen)
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(6) Ein Zentralverwahrer im Sinne dieses
Gesetzes ist ein Unternehmen im Sinne des Ar-
tikels 2 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung
(EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesse-
rung der Wertpapierlieferungen und -abrech-
nungen in der Europäischen Union und über
Zentralverwahrer sowie zur Änderung der
Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der
Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom
28.8.2014, S. 1).
(7) Schwesterunternehmen sind Unterneh-

men, die ein gemeinsames Mutterunternehmen
haben.
(7a) (weggefallen)
(7b) (weggefallen)
(7c) (weggefallen)
(7d) (weggefallen)
(7e) (weggefallen)
(7f) (weggefallen)
(8) aufgehoben
(9) Eine bedeutende Beteiligung im Sinne

dieses Gesetzes ist eine qualifizierte Beteili-
gung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 36 der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der jeweils
geltenden Fassung. Für die Berechnung des
Anteils der Stimmrechte gelten § 33 Absatz 1 in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach
Absatz 5, § 34 Absatz 1 und 2, § 35 Absatz 1 bis
3 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach Absatz 6 und § 36 des Wertpapierhandels-
gesetzes entsprechend. Unberücksichtigt blei-
ben die Stimmrechte oder Kapitalanteile, die
Institute im Rahmen des Emissionsgeschäfts
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 oder nach § 2
Absatz 2 Nummer 2 des Wertpapierinstitutsge-
setzes halten, vorausgesetzt, diese Rechte wer-
den nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt,
um in die Geschäftsführung des Emittenten ein-
zugreifen, und sie werden innerhalb eines Jah-
res nach dem Zeitpunkt des Erwerbs veräußert.
(10) Auslagerungsunternehmen sind Unter-

nehmen, auf die ein Institut oder ein übergeord-
netes Unternehmen Aktivitäten und Prozesse
zur Durchführung von Bankgeschäften, Finanz-
dienstleistungen oder sonstigen institutstypi-
schen Dienstleistungen ausgelagert hat, sowie
deren Subunternehmen bei Weiterverlagerun-
gen von Aktivitäten und Prozessen, die für die
Durchführung von Bankgeschäften, Finanz-
dienstleistungen oder sonstigen institutstypi-
schen Dienstleistungen wesentlich sind.
(11) Finanzinstrumente im Sinne der Absät-

ze 1 bis 3 und 17 sowie im Sinne des § 2 Absatz 1
und 6 sind
1. Aktien und andere Anteile an in- oder aus-

ländischen juristischen Personen, Personen-
gesellschaften und sonstigen Unternehmen,
soweit sie Aktien vergleichbar sind, sowie
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Hinterlegungsscheine, die Aktien oder Ak-
tien vergleichbare Anteile vertreten,

2. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 des Vermögensanlagengesetzes mit
Ausnahme von Anteilen an einer Genossen-
schaft im Sinne des § 1 des Genossen-
schaftsgesetzes,

3. Schuldtitel, insbesondere Genussscheine,
Inhaberschuldverschreibungen, Order-
schuldverschreibungen und diesen Schuld-
titeln vergleichbare Rechte, die ihrer Art
nach auf den Kapitalmärkten handelbar
sind, mit Ausnahme von Zahlungsinstru-
menten, sowie Hinterlegungsscheine, die
diese Schuldtitel vertreten,

4. sonstige Rechte, die zum Erwerb oder zur
Veräußerung von Rechten nach den Num-
mern 1 und 3 berechtigen oder zu einer Bar-
zahlung führen, die in Abhängigkeit von
solchen Rechten, von Währungen, Zinssät-
zen oder anderen Erträgen, von Waren, In-
dices oder Messgrößen bestimmt wird,

5. Anteile an Investmentvermögen im Sinne
des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs,

6. Geldmarktinstrumente,
7. Devisen oder Rechnungseinheiten,
8. Derivate,
9. Berechtigungen nach § 3 Nummer 3 des

Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes,
Emissionsreduktionseinheiten nach § 2
Nummer 20 des Projekt- Mechanismen-Ge-
setzes und zertifizierte Emissionsreduktio-
nen nach § 2 Nummer 21 des Projekt-Me-
chanismen-Gesetzes, soweit diese jeweils
im Emissionshandelsregister gehalten wer-
den dürfen (Emissionszertifikate)

10. Kryptowerte sowie
11. für Schwarmfinanzierungszwecke nach Ar-

tikel 2 Absatz 1 Buchstabe n der Verord-
nung (EU) 2020/1503 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7.Oktober 2020
über Europäische Schwarmfinanzierungs-
dienstleister für Unternehmen und zur Än-
derung der Verordnung (EU) 2017/1129 und
der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 347
vom 20.10.2020, S. 1), in der jeweils gelten-
den Fassung, zugelassene Instrumente
(Schwarmfinanzierungsinstrumente).

Hinterlegungsscheine im Sinne dieses Gesetzes
sind Wertpapiere, die auf dem Kapitalmarkt
handelbar sind, ein Eigentumsrecht an Wertpa-
pieren von Emittenten mit Sitz im Ausland ver-
briefen, zum Handel auf einem organisierten
Markt zugelassen sind und unabhängig von
den Wertpapieren des jeweiligen gebietsfrem-
den Emittenten gehandelt werden können.
Geldmarktinstrumente sind Instrumente im
Sinne des Artikels 11 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2017/565 mit Ausnahme von Zah-
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lungsinstrumenten. Kryptowerte im Sinne die-
ses Gesetzes sind digitale Darstellungen eines
Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffent-
lichen Stelle emittiert wurde oder garantiert
wird und nicht den gesetzlichen Status einer
Währung oder von Geld besitzt, aber von natür-
lichen oder juristischen Personen aufgrund ei-
ner Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als
Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird
oder Anlagezwecken dient und der auf elektro-
nischemWege übertragen, gespeichert und ge-
handelt werden kann. Keine Kryptowerte im
Sinne dieses Gesetzes sind
1. E-Geld im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 3 des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes oder

2. ein monetärer Wert, der die Anforderungen
des § 2 Absatz 1 Nummer 10 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes erfüllt oder nur für
Zahlungsvorgänge nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 11 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
eingesetzt wird.

Derivate sind
1. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestal-
tete Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte, die
zeitlich verzögert zu erfüllen sind und deren
Wert sich unmittelbar oder mittelbar vom
Preis oder Maß eines Basiswertes ableitet
(Termingeschäfte) mit Bezug auf die folgen-
den Basiswerte:
a) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente,
b) Devisen, soweit das Geschäft nicht die Vo-
raussetzungen des Artikels 10 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2017/565 erfüllt,
oder Rechnungseinheiten,

c) Zinssätze oder andere Erträge,
d) Indices der Basiswerte des Buchstaben a,
b, c oder f andere Finanzindices oder Fi-
nanzmessgrößen,

e) Derivate oder
f) Emissionszertifikate;

2. Termingeschäfte mit Bezug auf Waren,
Frachtsätze, Klima- oder andere physikali-
sche Variablen, Inflationsraten oder andere
volkswirtschaftliche Variablen oder sonstige
Vermögenswerte, Indices oder Messwerte als
Basiswerte, sofern sie
a) durch Barausgleich zu erfüllen sind oder
einer Vertragspartei das Recht geben, ei-
nen Barausgleich zu verlangen, ohne dass
dieses Recht durch Ausfall oder ein ande-
res Beendigungsereignis begründet ist,

b) auf einem organisierten Markt oder in ei-
nem multilateralen oder organisierten
Handelssystem geschlossen werden, so-
weit es sich nicht um über ein organisiertes
Handelssystem gehandelte Energiegroß-
handelsprodukte handelt, die effektiv ge-
liefert werden müssen, oder

c) die Merkmale anderer Derivatekontrakte
im Sinne des Artikels 7 der Delegierten
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Verordnung (EU) 2017/565 aufweisen und
nichtkommerziellen Zwecken dienen,

und sofern sie keine Kassageschäfte im Sinne
des Artikels 7 der Delegierten Verordnung
(EU) 2017/565 sind;

3. finanzielle Differenzgeschäfte;
4. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestal-
tete Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte, die
zeitlich verzögert zu erfüllen sind und dem
Transfer von Kreditrisiken dienen (Kreditde-
rivate);

5. Termingeschäfte mit Bezug auf die in Arti-
kel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/
565 genannten Basiswerte, sofern sie die Be-
dingungen der Nummer 2 erfüllen.
(12) (weggefallen)
(13) (weggefallen)
(14) (weggefallen)
(15) (weggefallen)
(16) Ein System im Sinne von § 24b ist eine

schriftliche Vereinbarung nach Artikel 2 Buch-
stabe a der Richtlinie 98/26/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 19.Mai
1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen
in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -ab-
rechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998,
S. 45), die durch die Richtlinie 2009/44/EG (ABl.
L 146 vom 10.6.2009, S. 37) geändert worden ist,
einschließlich der Vereinbarung zwischen ei-
nem Teilnehmer und einem indirekt teilneh-
menden Kreditinstitut, die von der Deutschen
Bundesbank oder der zuständigen Stelle eines
anderen Mitgliedstaats oder Vertragsstaats des
Europäischen Wirtschaftsraums der Europäi-
schen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
gemeldet wurde. Systeme aus Drittstaaten ste-
hen den in Satz 1 genannten Systemen gleich,
sofern sie im Wesentlichen den in Artikel 2
Buchstabe a der Richtlinie 98/26/EG angeführ-
ten Voraussetzungen entsprechen. System im
Sinne des Satzes 1 ist auch ein System, dessen
Betreiber eine Vereinbarung mit dem Betreiber
eines anderen Systems oder den Betreibern an-
derer Systeme geschlossen hat, die eine Aus-
führung von Zahlungs- oder Übertragungsauf-
trägen zwischen den betroffenen Systemen zum
Gegenstand hat (interoperables System); auch
die anderen an der Vereinbarung beteiligten
Systeme sind interoperable Systeme.
(16a) Systembetreiber im Sinne dieses Ge-

setzes ist derjenige, der für den Betrieb des Sys-
tems rechtlich verantwortlich ist.
(16b) Der Geschäftstag eines Systems um-

fasst Tag- und Nachtabrechnungen und bein-
haltet alle Ereignisse innerhalb des üblichen
Geschäftszyklus eines Systems.
(16c) Teilnehmer eines Systems im Sinne

dieses Gesetzes sind die zur Teilnahme an die-
sem System berechtigten zentralen Gegenpar-
teien, Systembetreiber, Clearingmitglieder ei-
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ner zentralen Gegenpartei mit Zulassung ge-
mäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 648/
2012 und Verrechnungsstellen, Clearingstellen
und Institute im Sinne von Artikel 2 Buchstabe
b, d oder e der Richtlinie 98/26/EG.
(17) Finanzsicherheiten im Sinne dieses Ge-

setzes sind Barguthaben, Geldbeträge, Wertpa-
piere, Geldmarktinstrumente sowie Kreditfor-
derungen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1
Buchstabe o der Richtlinie 2002/47/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom
6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten (ABl. L
168 vom 27.6.2002, S. 43), die durch die Richtli-
nie 2009/44/EG (ABl. L 146 vom 10.6.2009,
S. 37) geändert worden ist, und Geldforderun-
gen aus einer Vereinbarung, auf Grund derer
ein Versicherungsunternehmen im Sinne des
§ 1 Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes einen Kredit in Form eines Darlehens ge-
währt hat, jeweils einschließlich jeglicher damit
in Zusammenhang stehender Rechte oder An-
sprüche, die als Sicherheit in Form eines be-
schränkten dinglichen Sicherungsrechts oder
im Wege der Überweisung oder Vollrechts-
übertragung auf Grund einer Vereinbarung
zwischen einem Sicherungsnehmer und einem
Sicherungsgeber, die einer der in Artikel 1
Abs. 2 Buchstabe a bis e der Richtlinie 2002/47/
EG, die durch die Richtlinie 2009/44/EG geän-
dert worden ist, aufgeführten Kategorien ange-
hören, bereitgestellt werden; bei von Versiche-
rungsunternehmen gewährten Kreditforderun-
gen gilt dies nur, wenn der Sicherungsgeber
seinen Sitz im Inland hat. Gehört der Siche-
rungsgeber zu den in Artikel 1 Abs. 2 Buchsta-
be e der Richtlinie 2002/47/EG genannten Per-
sonen oder Gesellschaften, so liegt eine Finanz-
sicherheit nur vor, wenn die Sicherheit der Be-
sicherung von Verbindlichkeiten aus Verträgen
oder aus der Vermittlung von Verträgen über
a) die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten,

b) Pensions-, Darlehens- sowie vergleichbare
Geschäfte auf Finanzinstrumente oder

c) Darlehen zur Finanzierung des Erwerbs
von Finanzinstrumenten

dient. Gehört der Sicherungsgeber zu den in
Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe e der Richtlinie 2002/
47/EG genannten Personen oder Gesellschaf-
ten, so sind eigene Anteile des Sicherungsge-
bers oder Anteile an verbundenen Unterneh-
men im Sinne von § 290 Abs. 2 des Handelsge-
setzbuches keine Finanzsicherheiten; maßge-
bend ist der Zeitpunkt der Bestellung der Si-
cherheit. Sicherungsgeber aus Drittstaaten ste-
hen den in Satz 1 genannten Sicherungsgebern
gleich, sofern sie im Wesentlichen den in Arti-
kel 1 Abs. 2 Buchstabe a bis e aufgeführten Kör-
perschaften, Finanzinstituten und Einrichtun-
gen entsprechen.
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(18) Branchenvorschriften im Sinne dieses
Gesetzes sind die Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union im Bereich der Finanzaufsicht,
insbesondere die Richtlinien 73/239/EWG, 98/
78/EG, 2004/39/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG
und 2009/65/EG sowie Anhang V Teil A der
Richtlinie 2002/83/EG, die darauf beruhenden
inländischen Gesetze, insbesondere dieses Ge-
setz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das
Wertpapierhandelsgesetz, das Kapitalanlage-
gesetzbuch, das Pfandbriefgesetz, das Gesetz
über Bausparkassen, das Geldwäschegesetz
einschließlich der dazu ergangenen Rechtsver-
ordnungen sowie der sonstigen im Bereich der
Finanzaufsicht erlassenen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften.
(19) Finanzbranche im Sinne dieses Geset-

zes sind folgende Branchen:
1. die Banken- und Wertpapierdienstleistungs-
branche; dieser gehören Kreditinstitute im
Sinne des Absatzes 1, Finanzdienstleistungs-
institute im Sinne des Absatzes 1a, Wertpa-
pierinstitute im Sinne des Absatzes 3d Satz 2,
Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne
des § 17 des Kapitalanlagegesetzbuchs, ex-
tern verwaltete Investmentgesellschaften im
Sinne des § 1 Absatz 13 des Kapitalanlagege-
setzbuchs, Finanzunternehmen im Sinne des
Absatzes 3, Anbieter von Nebendienstleis-
tungen oder entsprechende Unternehmen
mit Sitz im Ausland sowie E-Geld-Institute im
Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes sowie
Zahlungsinstitute im Sinne des § 1 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes an;

2. die Versicherungsbranche; dieser gehören
Erst- und Rückversicherungsunternehmen
im Sinne des § 7 Nummer 33 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes, Versicherungs-Hol-
dinggesellschaften im Sinne des § 7 Num-
mer 31 des Versicherungsaufsichtsgesetzes
oder entsprechende Unternehmen mit Sitz im
Ausland an; zu den Versicherungsunterneh-
men im Sinne des ersten Halbsatzes gehören
weder die Sterbekassen noch die in § 1 Ab-
satz 4 und § 3 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes genannten Unternehmen und Einrich-
tungen.
(20) Finanzkonglomerat ist eine Gruppe

oder Untergruppe von Unternehmen im Sinne
des § 1 Absatz 2 des Finanzkonglomerate-Auf-
sichtsgesetzes.
(21) 1Risikoträger sind Mitarbeiter, deren

berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Ri-
sikoprofil eines Instituts auswirkt. 2Als Risiko-
träger gelten zudem die Geschäftsleiter nach
Absatz 2 sowie die Mitglieder des Verwaltungs-
oder Aufsichtsorgans im Sinne des § 25d.
(22) (weggefallen)
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(23) (weggefallen)
(24) Refinanzierungsunternehmen sind Un-

ternehmen, die Gegenstände oder Ansprüche
auf deren Übertragung aus ihrem Geschäftsbe-
trieb an folgende Unternehmen zum Zwecke
der eigenen Refinanzierung oder der Refinan-
zierung des Übertragungsberechtigten veräu-
ßern oder für diese treuhänderisch verwalten:
1. Zweckgesellschaften,
2. Refinanzierungsmittler,
3. Kreditinstitute mit Sitz in einem Staat des
Europäischen Wirtschaftsraums,

4. Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums,

5. Pensionsfonds oder Pensionskassen im Sinne
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung (Betriebsrentenge-
setz) oder

6. eine in § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3a ge-
nannte Einrichtung.

Unschädlich ist, wenn die Refinanzierungsun-
ternehmen daneben wirtschaftliche Risiken
weitergeben, ohne dass damit ein Rechtsüber-
gang einhergeht.
(25) Refinanzierungsmittler sind Kreditinsti-

tute, die von Refinanzierungsunternehmen oder
anderen Refinanzierungsmittlern Gegenstände
aus dem Geschäftsbetrieb eines Refinanzie-
rungsunternehmens oder Ansprüche auf deren
Übertragung erwerben, um diese an Zweckge-
sellschaften oder Refinanzierungsmittler zu ver-
äußern; unschädlich ist, wenn sie daneben wirt-
schaftliche Risiken weitergeben, ohne dass da-
mit ein Rechtsübergang einhergeht.
(26) Zweckgesellschaften sind Unterneh-

men, deren wesentlicher Zweck darin besteht,
durch Emission von Finanzinstrumenten oder
auf sonstige Weise Gelder aufzunehmen oder
andere vermögenswerte Vorteile zu erlangen,
um von Refinanzierungsunternehmen oder Re-
finanzierungsmittlern Gegenstände aus dem
Geschäftsbetrieb eines Refinanzierungsunter-
nehmens oder Ansprüche auf deren Übertra-
gung zu erwerben; unschädlich ist, wenn sie
daneben wirtschaftliche Risiken übernehmen,
ohne dass damit ein Rechtsübergang einher-
geht.
(27) Interne Ansätze im Sinne dieses Geset-

zes sind die Ansätze nach Artikel 143 Absatz 1,
Artikel 221, 225 und 265 Absatz 2, Artikel 283,
312 Absatz 2 und Artikel 363 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 in der jeweils geltenden Fas-
sung.
(28) Hartes Kernkapital im Sinne dieses Ge-

setzes ist das harte Kernkapital gemäß Arti-
kel 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der
jeweils geltenden Fassung.
(29) Wohnungsunternehmen mit Sparein-

richtung im Sinne dieses Gesetzes sind Unter-
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nehmen in der Rechtsform der eingetragenen
Genossenschaft,
1. die keine CRR-Institute oder Finanzdienst-
leistungsinstitute sind und keine Beteiligung
an einem Institut oder Finanzunternehmen
besitzen,

2. deren Unternehmensgegenstand überwie-
gend darin besteht, den eigenen Wohnungs-
bestand zu bewirtschaften,

3. die daneben als Bankgeschäft ausschließlich
das Einlagengeschäft im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 2 Nummer 1 betreiben, jedoch be-
schränkt auf
a) die Entgegennahme von Spareinlagen,
b) die Ausgabe von Namensschuldverschrei-
bungen und

c) die Begründung von Bankguthaben mit
Zinsansammlung zu Zwecken des § 1 Ab-
satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifi-
zierungsgesetzes vom 26. Juni 2001
(BGBl. I S. 1310, 1322) in der jeweils gel-
tenden Fassung, und

4. die kein Handelsbuch führen, es sei denn,
a) der Anteil des Handelsbuchs überschreitet
in der Regel nicht 5 Prozent der Gesamt-
summe der bilanz- und außerbilanzmäßi-
gen Geschäfte,

b) die Gesamtsumme der einzelnen Positio-
nen des Handelsbuchs überschreitet in der
Regel nicht den Gegenwert von 15 Millio-
nen Euro und

c) der Anteil des Handelsbuchs überschreitet
zu keiner Zeit 6 Prozent der Gesamtsumme
der bilanz- und außerbilanzmäßigen Ge-
schäfte und die Gesamtsumme aller Positi-
onen des Handelsbuchs überschreitet zu
keiner Zeit den Gegenwert von 20 Millio-
nen Euro.

Spareinlagen im Sinne des Satzes 1 Nummer 3
Buchstabe a sind
1. unbefristete Gelder, die
a) durch Ausfertigung einer Urkunde, insbe-
sondere eines Sparbuchs, als Spareinlagen
gekennzeichnet sind,

b) nicht für den Zahlungsverkehr bestimmt
sind,

c) nicht von Kapitalgesellschaften, Genos-
senschaften, wirtschaftlichen Vereinen,
Personenhandelsgesellschaften oder von
Unternehmen mit Sitz im Ausland mit ver-
gleichbarer Rechtsform angenommen wer-
den, es sei denn, diese Unternehmen die-
nen gemeinnützigen, mildtätigen oder
kirchlichen Zwecken oder bei den von die-
sen Unternehmen angenommenen Gel-
dern handelt es sich um Sicherheiten ge-
mäß § 551 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
und

d) eine Kündigungsfrist von mindestens drei
Monaten aufweisen;

13

2. Einlagen, deren Sparbedingungen dem Kun-
den das Recht einräumen, über seine Einla-
gen mit einer Kündigungsfrist von drei Mo-
naten bis zu einem bestimmten Betrag, der je
Sparkonto und Kalendermonat 2 000 Euro
nicht überschreiten darf, ohne Kündigung zu
verfügen;

3. Geldbeträge, die auf Grund von Vermögens-
bildungsgesetzen geleistet werden.
(30) (aufgehoben)
(31) Eine zentrale Gegenpartei ist ein Un-

ternehmen im Sinne des Artikels 2 Nummer 1
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli
2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenpar-
teien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom
27.7.2012, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung.
(32) Terrorismusfinanzierung im Sinne die-

ses Gesetzes ist Terrorismusfinanzierung nach
§ 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes.
(33) Systemisches Risiko ist das Risiko einer

Störung im Finanzsystem, die schwerwiegende
negative Auswirkungen für das Finanzsystem
und die Realwirtschaft haben kann.
(34) Modellrisiko ist der mögliche Verlust,

den ein Institut als Folge von im Wesentlichen
auf der Grundlage von Ergebnissen interner
Modelle getroffenen Entscheidungen erleiden
kann, die in der Entwicklung, Umsetzung oder
Anwendung fehlerhaft sind.
(35) Im Übrigen gelten für die Zwecke die-

ses Gesetzes die Definitionen aus Artikel 4 Ab-
satz 1 Nummer 5, 6, 8, 13 bis 18, 20 bis 22, 26. 29
bis 33, 35, 37, 38, 43, 44, 48, 51, 54, 57, 61 bis 63,
66, 67, 73, 74, 82, 86 und 94 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013.

§ 1a. Geltung der Verordnungen (EU) Nr. 575/
2013, (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 2017/2402
für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute.
(1) Für Institute, die keine

1. CRR-Kreditinstitute,
2. Kreditinstitute, die ausschließlich über eine
Zulassung nach Artikel 16 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 909/2014 verfügen, die Tä-
tigkeit als Zentralverwahrer nach Abschnitt
A oder nach den Abschnitten A und B des
Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014
auszuüben oder

3. Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung
sind, gelten vorbehaltlich des § 2 Absatz 7 bis 9f
die Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 575/
2013 und des Kapitels 2 der Verordnung (EU)
2017/2402 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festle-
gung eines allgemeinen Rahmens für Verbrie-
fungen und zur Schaffung eines spezifischen
Rahmens für einfache, transparente und stan-
dardisierte Verbriefung und zur Änderung der
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Richtlinien 2009/65/ EG, 2009/138/EG, 2011/
61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/
2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 347 vom
28.12.2017, S. 35), die Vorgaben der auf Grund-
lage der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und des
Kapitels 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 er-
lassenen Rechtsakte, die Bestimmungen dieses
Gesetzes, die auf Vorgaben der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 oder des Kapitels 2 der Ver-
ordnung (EU) 2017/2402 verweisen, sowie die
in Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/
2013 erlassenen Rechtsverordnungen nach § 10
Absatz 1 Satz 1 und § 13 Absatz 1 so, als seien
diese Institute CRR-Kreditinstitute.
(2) (aufgehoben)
(3) Für Kreditinstitute und Finanzdienstleis-

tungsinstitute, die keine CRR-Kreditinstitute
und keine Wohnungsunternehmen mit Spar-
einrichtung sind, gelten die Vorgaben von Arti-
kel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 5a Ab-
satz 1, der Artikel 8b bis 8d der Verordnung
(EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. September 2009
über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom
17.11.2009, S. 1; L 350 vom 29.12.2009, S. 59;
L 145 vom 31.5.2011, S. 57; L 267 vom 6.9.2014,
S. 30), geändert worden ist, und die auf ihrer
Grundlage erlassenen Rechtsakte so, als seien
diese Kreditinstitute und Finanzdienstleis-
tungsinstitute CRR-Kreditinstitute.
(4) 1Für Kreditinstitute, die zwar über eine

Erlaubnis verfügen, Bankgeschäfte im Sinne
von § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 zu be-
treiben, die aber weder CRR-Kreditinstitute
noch Zweigstellen im Sinne des § 53 Absatz 1
Satz 1 sind, gelten die Meldeanforderungen der
Verordnung (EU) 2015/534 der Europäischen
Zentralbank vom 17.März 2015 über die Mel-
dung aufsichtlicher Finanzinformationen (EZB/
2015/13) (ABl. L 86 vom 31.3.2015, S. 13; L 65
vom 8.3.2018, S. 48), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2020/605 (ABl. L 145 vom
7.5.2020, S. 1) geändert worden ist, so, als seien
diese Kreditinstitute CRR-Kreditinstitute. 2Die
für die Bestimmung des Meldeumfangs erfor-
derliche Einstufung als bedeutendes oder weni-
ger bedeutendes Kreditinstitut erfolgt auf der
Grundlage des Größenkriteriums „Gesamtwert
der Aktiva" nach Artikel 50 der Verordnung
(EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentral-
bank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines
Rahmenwerks für die Zusammenarbeit zwi-
schen der Europäischen Zentralbank und den
nationalen zuständigen Behörden und den nati-
onalen benannten Behörden innerhalb des ein-
heitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Rah-
menverordnung) (EZB/2014/17) (ABl. L 141
vom 14.5.2014, S. 1; L 113 vom 29.4.2017, S. 64;
L 65 vom 8.3.2018, S. 49). 3Die Meldungen sind
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der Deutschen Bundesbank elektronisch einzu-
reichen.

§ 1b. (weggefallen).

§ 2. Ausnahmen. (1) Als Kreditinstitut gelten
vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 nicht
1. die Deutsche Bundesbank und die ver-

gleichbaren Institutionen in den anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
sofern sie Mitglieder des Europäischen Sys-
tems der Zentralbanken sind;

1a. andere Behörden in den anderen Staaten
des Europäischen Wirtschaftsraums, soweit
sie Zentralbankaufgaben wahrnehmen;

1b. von zwei oder mehr Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union gegründete internatio-
nale Finanzinstitute, die demZweck dienen,
Finanzmittel zu mobilisieren und seinen
Mitgliedern Finanzhilfen zu gewähren, so-
fern diese von schwerwiegenden Finanzie-
rungsproblemen betroffen oder bedroht
sind;

2. die Kreditanstalt für Wiederaufbau;
3. die Sozialversicherungsträger und die Bun-

desagentur für Arbeit;
3a. die öffentliche Schuldenverwaltung des

Bundes oder eines Landes, eines ihrer Son-
dervermögen oder eines anderen Staates
des Europäischen Wirtschaftsraums, sofern
diese nicht fremde Gelder als Einlagen oder
andere rückzahlbare Gelder des Publikums
annimmt und das Kreditgeschäft betreibt;

3b. Kapitalverwaltungsgesellschaften und ex-
tern verwaltete Investmentgesellschaften,
sofern sie als Bankgeschäfte nur die kollek-
tive Vermögensverwaltung, gegebenenfalls
einschließlich der Gewährung von Gelddar-
lehen und im Fall der Verwaltung von Ent-
wicklungsförderungsfonds die Übernahme
von Bürgschaften, Garantien und sonstigen
Gewährleistungen für andere, oder dane-
ben ausschließlich die in § 20 Absatz 2 und 3
des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgeführten
Dienstleistungen oder Nebendienstleistun-
gen betreiben;

3c. EU-Verwaltungsgesellschaften und, unter
der Voraussetzung, dass der Vertrieb der
betreffenden Investmentvermögen im In-
land nach dem Kapitalanlagegesetzbuch
auf der Basis einer Vertriebsanzeige zuläs-
sig ist, ausländische AIF-Verwaltungsge-
sellschaften, sofern die EU-Verwaltungsge-
sellschaft oder die ausländische AIF-Ver-
waltungsgesellschaft als Bankgeschäfte nur
die kollektive Vermögensverwaltung, gege-
benenfalls einschließlich der Gewährung
von Gelddarlehen, oder daneben aus-
schließlich die in Artikel 6 Absatz 3 der
Richtlinie 2009/65/EG oder die in Artikel 6
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Absatz 4 der Richtlinie 2011/61/EU aufge-
führten Dienstleistungen oder Neben-
dienstleistungen betreibt; ein Vertrieb von
ausländischen AIF oder EU-AIF an professi-
onelle Anleger nach § 330 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs gilt nicht als zulässiger Ver-
trieb im Sinne dieser Vorschrift;

3d. EU-Investmentvermögen und, unter der Vo-
raussetzung, dass der Vertrieb der betref-
fenden Investmentvermögen im Inland nach
dem Kapitalanlagegesetzbuch auf der Basis
einer Vertriebsanzeige zulässig ist, auslän-
dische AIF, sofern das EU-Investmentver-
mögen oder der ausländische AIF als Bank-
geschäfte nur die kollektive Vermögensver-
waltung, gegebenenfalls einschließlich der
Gewährung von Gelddarlehen, oder dane-
ben ausschließlich die in Artikel 6 Absatz 3
der Richtlinie 2009/65/ EG oder die in Arti-
kel 6 Absatz 4 der Richtlinie 2011/61/EU
aufgeführten Dienstleistungen oder Neben-
dienstleistungen betreibt; ein Vertrieb von
ausländischen AIF oder EU-AIF an professi-
onelle Anleger nach § 330 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs gilt nicht als zulässiger Ver-
trieb im Sinne dieser Vorschrift;

4. private und öffentlich-rechtliche Versiche-
rungsunternehmen;

5. Unternehmen des Pfandleihgewerbes, so-
weit sie dieses durch Gewährung von Darle-
hen gegen Faustpfand betreiben;

6. Unternehmen, die auf Grund des Geset-
zes über Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften als Unternehmensbeteiligungsge-
sellschaften anerkannt sind;

6a. (weggefallen)
7. Unternehmen, die Bankgeschäfte aus-

schließlich mit ihrem Mutterunternehmen
oder ihren Tochter- oder Schwesterunter-
nehmen betreiben;

8. Unternehmen, die als Bankgeschäft nur das
Einlagen- oder Kreditgeschäft, beides je-
weils nur über einen nach Artikel 12 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2020/1503 zuge-
lassenen Schwarmfinanzierungsdienst-
leister, betreiben;

9. Unternehmen, die außer dem Finanzkom-
missionsgeschäft und dem Emissionsge-
schäft, jeweils ausschließlich mit Warenter-
mingeschäften, Emissionszertifikaten und
Derivaten auf Emissionszertifikate, kein
Bankgeschäft betreiben und keinen Eigen-
handel im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2
Nummer 4 Buchstabe c erbringen, unter den
weiteren Voraussetzungen, dass
a) das Unternehmen nicht Teil einer Unter-
nehmensgruppe ist, deren Haupttätigkeit
in dem Betreiben von Bankgeschäften
oder dem Erbringen von Finanzdienst-
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leistungen im Sinne des § 1 Absatz 1a
Satz 2 Nummer 1 bis 4 besteht,

b) das Bankgeschäft in jedem dieser Fälle
sowohl auf individueller als auch auf auf
Ebene der Unternehmensgruppe aggre-
gierter Basis eine Nebentätigkeit zur
Haupttätigkeit darstellt; die Kriterien,
wann eine Nebentätigkeit vorliegt, wer-
den in einem auf der Grundlage von Arti-
kel 2 Absatz 4 und Artikel 89 der Richtli-
nie 2014/65/EU erlassenen delegierten
Rechtsakt der Kommission bestimmt,

c) dieses Nebengeschäft ausschließlich als
Dienstleistung für die Kunden oder Zulie-
ferer ihrer Haupttätigkeit betrieben wird,

d) das Unternehmen der Bundesanstalt auf
Anforderung die Umstände mitteilt, auf
Grund derer es zu der Auffassung ge-
langt, dass seine Tätigkeit eine Nebentä-
tigkeit zu seiner Haupttätigkeit darstellt;

e) das Unternehmen auf Anforderung der
Bundesanstalt unverzüglich mitteilt, auf-
grund welcher Tatsachen und Berech-
nungsverfahren gemäß der Delegierten
Verordnung (EU) 2017/592 es die Aus-
nahme in Anspruch nimmt;

10. Unternehmen, die das Finanzkommissions-
geschäft ausschließlich als Dienstleistung
für Anbieter oder Emittenten von Vermö-
gensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des
Vermögensanlagengesetzes oder von ge-
schlossenen AIF im Sinne des § 1 Absatz 5
des Kapitalanlagegesetzbuchs betreiben;

11. Unternehmen, die das Emissionsgeschäft
ausschließlich als Übernahme gleichwerti-
ger Garantien im Sinne des § 1 Absatz 1
Satz 2 Nummer 10 für Anbieter oder Emit-
tenten von Vermögensanlagen im Sinne des
§ 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengeset-
zes oder von geschlossenen AIF im Sinne
des § 1 Absatz 5 des Kapitalanlagegesetz-
buchs betreiben;

12. Unternehmen, die das Depotgeschäft im
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 aus-
schließlich für AIF betreiben und damit das
eingeschränkte Verwahrgeschäft im Sinne
des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 12 erbrin-
gen;

13. folgende Unternehmen, sofern sie das Fi-
nanzkommissionsgeschäft und das Emissi-
onsgeschäft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2
Nummer 4 und 10 in Bezug auf Warenderi-
vate betreiben und sofern diese Geschäfte
mit der jeweiligen Haupttätigkeit der Unter-
nehmen in Zusammenhang stehen und die
Unternehmen weder einen Sekundärmarkt
noch eine Plattform für den Sekundärhandel
mit finanziellen Übertragungsrechten be-
treiben:
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a) Übertragungsnetzbetreiber gemäß Arti-
kel 2 Nummer 35 der Richtlinie (EU)
2019/944 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. Juni 2019 mit ge-
meinsamen Vorschriften für den Elektri-
zitätsbinnenmarkt und zur Änderung der
Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 vom
14.6.2019, S. 125; L 15 vom 20.1.2020,
S. 8) oder Artikel 2 Nummer 4 der Richtli-
nie 2009/73/EG, wenn sie ihre Aufgaben
gemäß diesen Richtlinien, gemäß der
Verordnung (EU) 2019/943 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom
5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbin-
nenmarkt (ABl. L 158 vom 14.6.2019,
S. 54), der Verordnung (EG) Nr. 714/2009
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 13. Juli 2009 über die Netzzu-
gangsbedingungen für den grenzüber-
schreitenden Stromhandel und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/
2003 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15), die
zuletzt durch die Verordnung (EU)
Nr. 543/2013 (ABl. L 163 vom 15.6.2013,
S. 1) geändert worden ist, der Verord-
nung (EG) Nr. 715/2009 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 über die Bedingungen für
den Zugang zu den Erdgasfernleitungs-
netzen und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1775/2005 (ABl. L 211 vom
14.8.2009, S. 36; L 229 vom 1.9.2009, S. 29;
L 309 vom 24.11.2009, S. 87), die zuletzt
durch die Verordnungen (EU) 2018/1999
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1) und (EU)
Nr. 347/2013 (ABl. L 115 vom 25.4.2013,
S. 39) geändert worden ist, oder gemäß
den nach diesen Verordnungen erlasse-
nen Netzcodes oder Leitlinien wahrneh-
men,

b) Personen, die in ihrem Namen als Dienst-
leister handeln, um die Aufgaben eines
Übertragungsnetzbetreibers diesen Ge-
setzgebungsakten sowie gemäß den nach
diesen Verordnungen erlassenen Netzco-
des oder Leitlinien wahrzunehmen, sowie

c) Betreiber oder Verwalter eines Energie-
ausgleichssystems, eines Rohrleitungs-
netzes oder eines Systems zum Ausgleich
von Energieangebot und -verbrauch bei
der Wahrnehmung solcher Aufgaben;

14. Zentralverwahrer, die gemäß Artikel 16 der
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zugelassen
sind, soweit sie das Finanzkommissionsge-
schäft und das Emissionsgeschäft im Sinne
des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 und 10 be-
treiben.

(2) Für die Kreditanstalt für Wiederaufbau
gelten die §§ 14, 22a bis 22o, 53b Absatz 7 und
die auf Grund von § 46g Absatz 1 Nummer 2
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und § 46h getroffenen Regelungen; für die Sozi-
alversicherungsträger, für die Bundesagentur
für Arbeit, für Versicherungsunternehmen so-
wie für Unternehmensbeteiligungsgesellschaf-
ten gilt § 14.
(3) Für Unternehmen der in Absatz 1 Nr. 4

bis 6 bezeichneten Art gelten die Vorschriften
dieses Gesetzes insoweit, als sie Bankgeschäfte
betreiben, die nicht zu den ihnen eigentümli-
chen Geschäften gehören.
(4) Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (Bundesanstalt) kann im Einzel-
fall bestimmen, daß auf ein Institut die §§ 1a, 2c,
10 bis 18, 24, 24a, 25, 25a bis 25e, 26 bis 38, 45,
46 bis 46c und 51 Absatz 1 dieses Gesetzes ins-
gesamt nicht anzuwenden sind, solange das
Unternehmen wegen der Art der von ihm be-
triebenen Geschäfte insoweit nicht der Aufsicht
bedarf; auf der Grundlage einer Freistellung
nach Halbsatz 1 kann sie auch bestimmen, dass
auf das Institut auch § 6a und § 24c nicht anzu-
wenden sind, solange das Unternehmen wegen
der Art der von ihm betriebenen Geschäfte
auch insoweit nicht der Aufsicht bedarf. Die
Entscheidung ist im Bundesanzeiger bekannt-
zumachen.
(5) Vorbehaltlich der Regelungen in Titel

VIII der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom
15.Mai 2014 über Märkte für Finanzinstru-
mente und zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84; L
6 vom 10.1.2015, S. 6; L 270 vom 15.10.2015,
S. 4; L 278 vom 27.10.2017, S. 54), die durch die
Verordnung (EU) 2016/1033 (ABl. L 175 vom
30.6.2016, S. 1) geändert worden ist sowie von
Beschlüssen der Europäischen Kommission ge-
mäß Artikel 25 Absatz 4 Unterabsatz 3 der
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15.Mai 2014 über
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Ände-
rung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/
EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349; L 74 vom
18.3.2015, S. 38; L 188 vom 13.7.2016, S. 28;
L 273 vom 8.10.2016, S. 35; L 64 vom 10.3.2017,
S. 116; L 278 vom 27.10.2017, S. 56), die zuletzt
durch die Richtlinie (EU) 2916/1034 (ABl. L 175
vom 30.6.2016, S. 8) geändert worden ist, und
gemäß Artikel 28 Absatz 4 Unterabsatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 600/2014, kann die Bun-
desanstalt im Einzelfall bestimmen, dass auf ein
Institut mit Sitz in einem Drittstaat, das im In-
land im Wege des grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehrs gewerbsmäßig oder in
einem Umfang, der einen in kaufmännischer
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfor-
dert, Bankgeschäfte betreiben oder Finanz-
dienstleistungen erbringen will, die §§ 1a, 2c,
10 bis 18, 24, 24a, 25, 25a bis 25e, 26 bis 38, 45,
46 bis 46c und 51 Absatz 1 insgesamt nicht an-
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zuwenden sind, solange das Institut im Hinblick
auf seine im Inland betriebenen Geschäfte we-
gen seiner Aufsicht durch die imHerkunftsstaat
zuständige Behörde insoweit nicht zusätzlich
der Aufsicht durch die Bundesanstalt bedarf.
Auf Grundlage einer Freistellung nach Satz 1
kann sie auch bestimmen, dass auf das Institut
auch § 24c nicht anzuwenden ist. Die Sätze 1
und 2 gelten entsprechend für Institute mit Sitz
im Europäischen Wirtschaftsraum, für die der
Marktzutritt nicht in § 53b Absatz 1 geregelt ist.
(6) Als Finanzdienstleistungsinstitute gelten

nicht
1. die Deutsche Bundesbank und vergleich-

bare Institutionen in den anderen Staaten
der Europäischen Union, die Mitglieder des
Europäischen Systems der Zentralbanken
sind;

1a. von zwei oder mehr Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union gegründete internatio-
nale Finanzinstitute, die demZweck dienen,
Finanzmittel zu mobilisieren und seinen
Mitgliedern Finanzhilfen zu gewähren, so-
fern diese von schwerwiegenden Finanzie-
rungsproblemen betroffen oder bedroht
sind;

2. die Kreditanstalt für Wiederaufbau;
3. die öffentliche Schuldenverwaltung des

Bundes oder eines Landes, eines ihrer Son-
dervermögen oder eines anderen Staates
des Europäischen Wirtschaftsraums und de-
ren Zentralbanken;

4. private und öffentlich-rechtliche Versiche-
rungsunternehmen;

5. Unternehmen, die Finanzdienstleistungen
im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 aus-
schließlich für ihre Mutterunternehmen
oder ihre Tochter- oder Schwesterunterneh-
men erbringen;

5a. Kapitalverwaltungsgesellschaften und ex-
tern verwaltete Investmentgesellschaften,
sofern sie nur die kollektive Vermögensver-
waltung erbringen oder neben der kollekti-
ven Vermögensverwaltung ausschließlich
die in § 20 Absatz 2 und 3 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs aufgeführten Dienstleistun-
gen oder Nebendienstleistungen als Fi-
nanzdienstleistungen erbringen;

5b. EU-Verwaltungsgesellschaften und auslän-
dische AIF-Verwaltungsgesellschaften, so-
fern sie nur die kollektive Vermögensver-
waltung erbringen oder neben der kollekti-
ven Vermögensverwaltung ausschließlich
die in Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 2009/
65/EG oder die in Artikel 6 Absatz 4 der
Richtlinie 2011/61/EU aufgeführten Dienst-
leistungen oder Nebendienstleistungen als
Finanzdienstleistungen erbringen;

6. Unternehmen, deren Finanzdienstleistung
für andere ausschließlich in der Verwaltung
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eines Systems von Arbeitnehmerbeteiligun-
gen an den eigenen oder an mit ihnen ver-
bundenen Unternehmen besteht;

7. Unternehmen, die ausschließlich Finanz-
dienstleistungen im Sinne sowohl der Num-
mer 5 als auch der Nummer 6 erbringen;

8. Unternehmen, die als Finanzdienstleistun-
gen für andere ausschließlich die Anlagebe-
ratung und die Anlagevermittlung zwischen
Kunden und
a) inländischen Instituten,
b) Instituten oder Finanzunternehmen mit
Sitz in einem anderen Staat des Europä-
ischen Wirtschaftsraums, die die Voraus-
setzungen nach § 53b Abs. 1 Satz 1 oder
Abs. 7 erfüllen,

c) Unternehmen, die auf Grund einer
Rechtsverordnung nach § 53c gleichge-
stellt oder freigestellt sind,

d) Kapitalverwaltungsgesellschaften, ex-
tern verwalteten Investmentgesellschaf-
ten, EU- Verwaltungsgesellschaften oder
ausländischen AIF-Verwaltungsgesell-
schaften oder

e) Anbietern oder Emittenten von Vermö-
gensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2
des Vermögensanlagengesetzes

betreiben, sofern sich diese Finanzdienst-
leistungen auf Anteile oder Aktien an inlän-
dischen Investmentvermögen, die von einer
Kapitalverwaltungsgesellschaft ausgege-
ben werden, die eine Erlaubnis nach § 7
oder § 97 Absatz 1 des Investmentgesetzes
in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fas-
sung erhalten hat, die für den in § 345 Ab-
satz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2, in Verbindung
mit Absatz 2 Satz 1, oder Absatz 4 Satz 1 des
Kapitalanlagegesetzbuchs vorgesehenen
Zeitraum noch fortbesteht, oder eine Er-
laubnis nach den §§ 20, 21 oder §§ 20, 22 des
Kapitalanlagegesetzbuchs erhalten hat oder
die von einer EU-Verwaltungsgesellschaft
ausgegeben werden, die eine Erlaubnis
nach Artikel 6 der Richtlinie 2009/65/EG
oder der Richtlinie 2011/61/EU erhalten hat,
oder auf Anteile oder Aktien an EU- Invest-
mentvermögen oder ausländischen AIF, die
nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrie-
ben werden dürfen, mit Ausnahme solcher
AIF, die nach § 330a des Kapitalanlagege-
setzbuchs vertrieben werden dürfen, oder
auf Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 des Vermögensanlagengesetzes, die
erstmals öffentlich angeboten werden, be-
schränken und die Unternehmen nicht be-
fugt sind, sich bei der Erbringung dieser Fi-
nanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz
an Geldern oder Anteilen von Kunden zu
verschaffen, es sei denn, das Unternehmen
beantragt und erhält eine entsprechende
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Erlaubnis nach § 32 Abs. 1; Anteile oder Ak-
tien an Hedgefonds im Sinne von § 283 des
Kapitalanlagegesetzbuchs gelten nicht als
Anteile an Investmentvermögen im Sinne
dieser Vorschrift;

9. Unternehmen mit einer Zulassung nach Ar-
tikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/
1503 als Schwarmfinanzierungsdienstleis-
ter, soweit sie im Rahmen von Schwarmfi-
nanzierungen Finanzdienstleistungen im
Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1,
1a, 1c oder 3 und darüber hinaus keine an-
deren Finanzdienstleistungen erbringen;

10. Angehörige freier Berufe, die Finanzdienst-
leistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 1 bis 4 nur gelegentlich im Sinne des Ar-
tikels 4 der Delegierten Verordnung (EU)
2017/565 und im Rahmen eines Mandats-
verhältnisses als Freiberufler erbringen und
einer Berufskammer in der Form der Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts angehö-
ren, deren Berufsrecht die Erbringung von
Finanzdienstleistungen nicht ausschließt;

11. Unternehmen, die außer Finanzdienstleis-
tungen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2
Nummer 1 bis 3 und 4 Buchstabe a, jeweils
ausschließlich mit Warentermingeschäften,
Emissionszertifikaten und mit Derivaten auf
Emissionszertifikate, keine Finanzdienst-
leistungen erbringen, unter den weiteren
Voraussetzungen, dass
a) das Unternehmen nicht Teil einer Unter-
nehmensgruppe ist, die in der Haupttä-
tigkeit Bankgeschäfte betreibt oder Fi-
nanzdienstleistungen im Sinne des § 1
Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 bis 4 erbringt,

b) die Finanzdienstleistungen in jedem die-
ser Fälle sowohl auf individueller als auch
auf auf Ebene der Unternehmensgruppe
aggregierter Basis eine Nebentätigkeit
zur Haupttätigkeit darstellen; die Krite-
rien, wann eine Nebentätigkeit vorliegt,
werden in einem auf der Grundlage von
Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 89 der
Richtlinie 2014/65/EU erlassenen dele-
gierten Rechtsakt der Kommission be-
stimmt,

c) dieses Nebengeschäft, soweit das Unter-
nehmen nicht die Finanzdienstleistung
im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Num-
mer 4 Buchstabe a erbringt, ausschließ-
lich als Dienstleistung für die Kunden
oder Zulieferer ihrer Haupttätigkeit be-
trieben wird,

d) das Unternehmen der Bundesanstalt auf
Anforderung die Umstände mitteilt, auf
Grund derer es zu der Auffassung ge-
langt, dass seine Tätigkeit eine Nebentä-
tigkeit zu seiner Haupttätigkeit darstellt,
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e) das Unternehmen auf Anforderung der
Bundesanstalt unverzüglich mitteilt, auf-
grund welcher Tatsachen und Berech-
nungsverfahren gemäß der Delegierten
Verordnung (EU) 2017/592 es die Aus-
nahme in Anspruch nimmt;

12. Unternehmen, deren einzige Finanzdienst-
leistung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 der
Handel mit Sorten ist, sofern ihre Haupttä-
tigkeit nicht im Sortengeschäft besteht;

13. (weggefallen)
14. (weggefallen)
15. Unternehmen, die als Finanzdienstleistung

im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 ausschließ-
lich die Anlageberatung im Rahmen einer
anderen beruflichen Tätigkeit erbringen,
ohne sich die Anlageberatung besonders
vergüten zu lassen;

16. Betreiber organisierter Märkte, die neben
dem Betrieb eines multilateralen oder orga-
nisierten Handelssystems keine anderen Fi-
nanzdienstleistungen im Sinne des § 1
Abs. 1a Satz 2 erbringen;

17. Unternehmen, die als einzige Finanzdienst-
leistung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 das
Finanzierungsleasing betreiben, falls sie nur
als Leasing-Objektgesellschaft oder meh-
rere Leasingobjekte eines einzelnen Lea-
singnehmers tätig werden, keine eigenen
geschäftspolitischen Entscheidungen tref-
fen und von einem Institut mit Sitz im Euro-
päischen Wirtschaftsraum verwaltet wer-
den, das nach dem Recht des Herkunftsmit-
gliedstaates zum Betrieb des Finanzie-
rungsleasing zugelassen ist;

18. Unternehmen, die als Finanzdienstleistung
nur die Anlageverwaltung betreiben und
deren Mutterunternehmen die Kreditanstalt
für Wiederaufbau oder ein Institut im Sinne
des Satzes 2 ist. Institut im Sinne des Satzes
1 ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, das
die Erlaubnis für die Anlageverwaltung hat,
oder ein CRR-Institut mit Sitz in einem an-
deren Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums im Sinne des § 53b Abs. 1 Satz 1, das
in seinem Herkunftsmitgliedstaat über eine
Erlaubnis für mit § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11
vergleichbare Geschäfte verfügt, oder ein
Institut mit Sitz in einem Drittstaat, das für
die in § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 genannten
Geschäfte nach Absatz 4 von der Erlaubnis-
pflicht nach § 32 freigestellt ist;

19. Unternehmen, die das Platzierungsgeschäft
ausschließlich für Anbieter oder für Emit-
tenten von Vermögensanlagen im Sinne des
§ 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengeset-
zes oder von geschlossenen AIF im Sinne
des § 1 Absatz 5 des Kapitalanlagegesetz-
buchs erbringen;



1Kreditwesengesetz 1.1 KWG § 2

20. Unternehmen, die außer der Finanzportfo-
lioverwaltung und der Anlageverwaltung
keine Finanzdienstleistungen erbringen, so-
fern die Finanzportfolioverwaltung und An-
lageverwaltung nur auf Vermögensanlagen
im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögens-
anlagengesetzes oder von geschlossenen
AIF im Sinne des § 1 Absatz 5 des Kapitalan-
lagegesetzbuchs beschränkt erbracht wer-
den;

21. Folgende Unternehmen, sofern sie Finanz-
dienstleistungen im Sinne des § 1 Absatz 1a
Satz 2 Nummer 1 bis 4 in Bezug auf Waren-
derivate erbringen und sofern diese Finanz-
dienstleistungen mit der jeweiligen Haupt-
tätigkeit der Unternehmen in Zusammen-
hang stehen und die Unternehmen weder
einen Sekundärmarkt noch eine Plattform
für den Sekundärhandel mit finanziellen
Übertragungsrechten betreiben:
a) Übertragungsnetzbetreiber gemäß Arti-
kel 2 Nummer 35 der Richtlinie (EU)
2019/944 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. Juni 2019 mit ge-
meinsamen Vorschriften für den Elektri-
zitätsbinnenmarkt und zur Änderung der
Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 vom
14.6.2019, S. 125; L 15 vom 20.1.2020,
S. 8) oder Artikel 2 Nummer 4 der Richtli-
nie 2009/73/EG, wenn sie ihre Aufgaben
gemäß diesen Richtlinien, gemäß der
Verordnung (EU) 2019/943 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom
5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbin-
nenmarkt (ABl. L 158 vom 14.6.2019,
S. 54), der Verordnung (EG) Nr. 714/2009
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 13. Juli 2009 über die Netzzu-
gangsbedingungen für den grenzüber-
schreitenden Stromhandel und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/
2003 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15), die
zuletzt durch die Verordnung (EU)
Nr. 543/2013 (ABl. L 163 vom 15.6.2013,
S. 1) geändert worden ist, der Verord-
nung (EG) Nr. 715/2009 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 über die Bedingungen für
den Zugang zu den Erdgasfernleitungs-
netzen und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1775/2005 (ABl. L 211 vom
14.8.2009, S. 36; L 229 vom 1.9.2009, S. 29;
L 309 vom 24.11.2009, S. 87), die zuletzt
durch die Verordnungen (EU) 2018/1999
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1) und (EU)
Nr. 347/2013 (ABl. L 115 vom 25.4.2013,
S. 39) geändert worden ist, oder gemäß
den nach diesen Verordnungen erlasse-
nen Netzcodes oder Leitlinien wahrneh-
men,
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b) Personen, die in ihrem Namen als Dienst-
leister handeln, um die Aufgaben eines
Übertragungsnetzbetreibers gemäß die-
sen Gesetzgebungsakten sowie gemäß
den nach diesen Verordnungen erlasse-
nen Netzcodes oder Leitlinien wahrzu-
nehmen, sowie

c) Betreiber oder Verwalter eines Energie-
ausgleichssystems, eines Rohrleitungs-
netzes oder eines Systems zum Ausgleich
von Energieangebot und -verbrauch bei
der Wahrnehmung solcher Aufgaben;

22. Zentralverwahrer, die gemäß Artikel 16 der
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zugelassen
sind, soweit sie Finanzdienstleistungen im
Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1
bis 4 erbringen.

Für Einrichtungen und Unternehmen im Sinne
des Satzes 1 Nr. 3 und 4 gelten die Vorschriften
dieses Gesetzes insoweit, als sie Finanzdienst-
leistungen erbringen, die nicht zu den ihnen ei-
gentümlichen Geschäften gehören.
(7) Auf Finanzdienstleistungsinstitute, die

außer der Drittstaateneinlagenvermittlung und
dem Sortengeschäft keine weiteren Finanz-
dienstleistungen im Sinne des § 1 Absatz 1a
Satz 2 erbringen, sind die §§ 10, 10c bis 10i, 11
bis 18 und 24 Absatz 1 Nummer 9, 14 bis 14b,
die §§ 24a, 25a Absatz 5, die §§ 26a und 33 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und die §§ 45 und 46
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6 und die §§ 46b
und 46c dieses Gesetzes sowie die Artikel 24 bis
403 und 411 bis 455 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.
(7a) Auf Unternehmen, die ausschließlich

Finanzdienstleistungen nach § 1 Absatz 1a
Satz 2 Nummer 9 oder Nummer 10 erbringen,
sind die §§ 10, 10c bis 10i, 11 bis 13c, 15 bis 18
und 24 Absatz 1 Nummer 4, 6, 9, 11, 14 bis 14b,
16 und 17, Absatz 1a Nummer 5, die §§ 25, 25a
Absatz 5 und 5b, § 25d Absatz 7 Satz 2, die
§§ 26a und 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und
die §§ 45, 46b und 46c dieses Gesetzes sowie
die Artikel 24 bis 455 und 465 bis 519 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.
(7b) Auf Finanzdienstleistungsinstitute, die

außer dem Kryptoverwahrgeschäft oder der
Kryptowertpapierregisterführung keine weite-
ren Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1
Absatz 1a Satz 2 erbringen, sind die §§ 10, 10c
bis 18 und 24 Absatz 1 Nummer 14 bis 14b, die
§§ 24a und 25a Absatz 5, die §§ 26a und 45 die-
ses Gesetzes sowie die Artikel 39, 41, 50 bis 403
und 411 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/
2013 nicht anzuwenden.
(8) (aufgehoben)
(8b) (aufgehoben)
(9) (aufgehoben)
(9a) Auf Kreditinstitute, die ausschließlich

über eine Erlaubnis verfügen, die Tätigkeit ei-
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ner zentralen Gegenpartei im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 12 auszuüben, sind die
§§ 2c, 6b, 10, 10c bis 10i, 11, 12a bis 18, 24 Ab-
satz 1 Nummer 6, 10, 14 bis 14b, 16, Absatz 1a
Nummer 4 bis 8, die §§ 24a, 24c, 25 Absatz 1
Satz 2, die §§ 25a bis 25e, 26a, 32, 33, 34, 36 Ab-
satz 3 und die §§ 45 bis 45b dieses Gesetzes so-
wie die Artikel 25 bis 455 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 nicht anzuwenden. § 24 Absatz 1
Nummer 9 gilt mit der Maßgabe, dass das Ab-
sinken des Anfangskapitals unter die Mindest-
anforderungen nach Artikel 16 der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 anzuzeigen ist.
(9b) Sofern ein Kreditinstitut sowohl Tätig-

keiten im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 12 ausübt als auch weitere nach diesem
Gesetz erlaubnispflichtige Bankgeschäfte be-
treibt oder Finanzdienstleistungen erbringt, ist
auf die Tätigkeit im Sinne des § 1 Absatz 1
Satz 2 Nummer 12 der Absatz 9a anzuwenden;
diese Kreditinstitute haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass sowohl die Anforderungen nach die-
sem Gesetz als auch die Anforderungen der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eingehalten
werden. Bezüglich der Anforderungen an das
Anfangskapital nach § 33 Absatz 1 sowie nach
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 haben die betroffenen Kreditinsti-
tute die im jeweiligen Einzelfall höheren Anfor-
derungen zu erfüllen. Anzeige- und Informati-
onspflichten, die sowohl nach § 2c Absatz 1 als
auch nach Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 bestehen, können in einer
gemeinsamen Anzeige oder Mitteilung zusam-
mengefasst werden.
(9c) § 10d und Artikel 92 Absatz 1 Buch-

stabe d, die Artikel 411 bis 429g, 430 Absatz 1
Unterabsatz 1 Buchstabe a in Bezug auf den an-
tizyklischen Kapitalpuffer und die Verschul-
dungsquote, Artikel 430 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe d, die Artikel 440, 447 Buchstabe e, f
und g sowie die Artikel 451 und 451a der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 sind nicht auf Bürg-
schaftsbanken im Sinne des § 5 Absatz 1 Num-
mer 17 des Körperschaftsteuergesetzes anzu-
wenden.
(9d) (aufgehoben)
(9e) Auf Kreditinstitute, die ausschließlich

über eine Zulassung nach Artikel 16 Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 verfügen,
die Tätigkeit als Zentralverwahrer nach Ab-
schnitt A oder nach den Abschnitten A und B
des Anhangs zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014
auszuüben, sind die §§ 2c, 6b Absatz 1 Num-
mer 1, Absatz 2 und 3, die §§ 10, 10c bis 18, 24
Absatz 1 Nummer 4, 6, 9, 11, 14, 14a, 16 und 17,
Absatz 1a Nummer 4 bis 8, Absatz 1b, die
§§ 24a, 24c, 25 Absatz 1 Satz 2, die §§ 25a bis
25e, 33 bis 33b, 36 Absatz 3, die §§ 45 bis 45b, 53
und 53a dieses Gesetzes nicht anzuwenden.
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(9f) Auf Kreditinstitute, die ausschließlich
über eine Zulassung nach Artikel 16 Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 verfügen,
die Tätigkeit als Zentralverwahrer nach Ab-
schnitt A oder nach den Abschnitten A und B
des Anhangs zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014
auszuüben sowie weitere Bankgeschäfte zu be-
treiben oder Finanzdienstleistungen zu erbrin-
gen, die zugleich Wertpapierdienstleistungen
im Sinne des § 2 Absatz 3 des Wertpapierhan-
delsgesetzes sind, sind die §§ 2c, 24 Absatz 1
Nummer 1 und 2, § 25c Absatz 1, § 33 Absatz 1
Nummer 2 und 4a und § 35 nicht anzuwenden.
(9g) (aufgehoben)
(9h) (aufgehoben)
(9i) (nicht abgedruckt)
(10) 1Ein Unternehmen mit Sitz im Inland,

das keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 betreibt und das als Finanzdienst-
leistungen nur die Anlagevermittlung, die An-
lageberatung oder das Platzierungsgeschäft er-
bringt und dies ausschließlich für Rechnung
und unter der Haftung eines CRR-Kreditinsti-
tuts, das seinen Sitz im Inland hat oder nach
§ 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 im Inland tä-
tig ist (vertraglich gebundener Vermittler), gilt
nicht als Finanzdienstleistungsinstitut, sondern
als Finanzunternehmen, wenn das CRR-Institut
dies der Bundesanstalt zuvor angezeigt hat. Die
Tätigkeit des vertraglich gebundenen Vermitt-
lers wird dem haftenden Unternehmen zuge-
rechnet. Ändern sich die von dem haftenden
Unternehmen angezeigten Verhältnisse, sind
die neuen Verhältnisse unverzüglich der Bun-
desanstalt anzuzeigen. Für den Inhalt der An-
zeigen nach den Sätzen 1 und 3 und die beizu-
fügenden Unterlagen und Nachweise können
durch Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 nä-
here Bestimmungen getroffen werden. Die
Bundesanstalt führt über die ihr angezeigten
vertraglich gebundenen Vermittler nach die-
sem Absatz ein öffentliches Register im Inter-
net, das das haftende Unternehmen, die ver-
traglich gebundenen Vermittler, das Datum des
Beginns und des Endes der Tätigkeit nach
Satz 1 ausweist. Für die Voraussetzungen zur
Aufnahme in das Register, den Inhalt und die
Führung des Registers können durch Rechts-
verordnung nach § 24 Abs. 4 nähere Bestim-
mungen getroffen werden, insbesondere kann
dem haftenden Unternehmen ein schreibender
Zugriff auf die für dieses Unternehmen einzu-
richtende Seite des Registers eingeräumt und
ihm die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit
und Aktualität dieser Seite übertragen werden.
Die Bundesanstalt kann einem haftenden Un-
ternehmen, das die Auswahl oder Überwa-
chung seiner vertraglich gebundenen Vermitt-
ler nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat oder
die ihm im Zusammenhang mit der Führung


